
Liebe Eltern, 

gestern Abend erreichte uns die Schulmail, die den Unterrichtsbetrieb in der nächsten Woche 

(12.04.2021 bis 16.04.2021) regelt. Die Details können Sie unter 

https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-12-april-

2021 

lesen. 

Für unsere Schule wollen wir zusammenfassen: 

1) Nur für die Stufen Q1 und Q2 wird Präsenzunterricht stattfinden.  

a. Die Stufe Q1 wird im Wechselunterricht nach dem Stundenplan beschult, der vor den 

Osterferien galt. Es beginnt die Teilgruppe, die in der Woche vor den Ferien keinen 

Präsenzunterricht hatte. 

b. Die Stufe Q2 wird nur in den Abiturfächern nach einem Extra-Plan unterrichtet. Über 

die Modalitäten sind die Schülerinnen und Schüler bereits durch eine gesonderte 

Mail informiert worden. 

2) Die Stufen 5 bis EF erhalten Distanzunterricht. Dieser findet auf der Grundlage des Corona-

Stundenplans statt, also des Stundenplans, der in den letzten beiden Wochen vor den 

Osterferien gültig war. 

a. Die Lehrkräfte bemühen sich, den Distanzunterricht schnellstmöglich vorzubereiten, 

d.h. die Arbeitsmaterialien bei moodle hochzuladen und die Videokonferenzen zu 

terminieren. 

b. Bitte beachten Sie, dass es bei den Videokonferenzen zu Abweichungen vom 

Stundenplan kommen kann, weil einige Lehrkräfte durch den Sonderunterricht in der 

Q2 gebunden sind und ihre eigentlichen Klassenstunden nicht nach Plan 

wahrnehmen können. Daher bitten wir Sie, mit Ihren Kindern regelmäßig in den 

Teamskalender zu schauen. 

c. Klassenarbeiten werden in der kommenden Woche (12.04.2021 bis 16.04.2021) nicht 

geschrieben. Alle angekündigten Klassenarbeiten (auch die der Wochen danach) 

werden nach jetzigem Stand jeweils um eine Woche verschoben. 

d. Sollte der Wechselunterricht ab dem 19.04.2021 einsetzen, beginnt die Teilgruppe A 

mit dem Präsenzunterricht, also alle Schülerinnen und Schüler, die in der vorletzten 

Woche vor den Osterferien im Präsenzunterricht waren. 

3) Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 wird eine Notbetreuung angeboten. Bitte melden Sie sich im 

Sekretariat, wenn Sie entsprechenden Bedarf haben. Das Antragsformular ist angehängt. 

4) In der Schulmail heißt es zur Testpflicht ab der kommenden Woche: 

„Parallel dazu wird es ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit 

wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres 

Personal an den Schulen geben. Hierzu hat die Landesregierung alle notwendigen 

Maßnahmen getroffen. 

Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich 

zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis 

vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die 

Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative 

Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden 
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zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können 

nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“ 

Wir warten auf weitere Regelungen und informieren Sie in der nächsten Woche.  

Die Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2 werden von Herrn Claßen über die Testungen der 

nächsten Woche in einer gesonderten Mail informiert. 

Trotz der überraschenden Änderungen in den Plänen und des weiterhin unklaren 

Infektionsgeschehens wünschen wir allen auch für die nächsten Wochen Kraft, Gesundheit und gute 

Nerven. Wir werden auch die letzten zwölf Wochen dieses außergewöhnlichen Schuljahres 

gemeinsam meistern. 

 

Herzliche Grüße  

gez. Christoph Bräunl und Anke Pelster 


